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Gehörgeschädigte Kinder

Im Amtlichen Schulblatt des Kantons Zürich vom
1. Oktober 1955 veröffentlicht der Direktor der kantonalen

Taubstummenanstalt die nachfolgenden Angaben,

die den Charakter eines Merkblattes haben und
jedem Erzieher wertvoll sein dürften.

Es gibt viel mehr Kinder mit Hörschäden, als
man gemeinhin glaubt. Nicht alle bedürfen einer
Sonderschulung, alle aber besonderer Aufmerksamkeit.

Schulärzte, Lehrer und Schulpflegen sollten

auf jeden Fall orientiert sein über die
Beurteilung solcher Kinder und über die möglichen
Massnahmen zu einer eventuellen Sonderschulung.
Die nachstehenden Ausführungen mögen als eine
Art «Merkblatt» zur Orientierung dienen.

1. Hörschäden beeinflussen weitgehend die
seelische, geistige (intellektuelle) und sprachliche
Entwicklung des Menschen.

Bei völligem Hörverlust, Taubheit (Hörverlust
in den drei mittleren Sprechfrequenzen
durchschnittlich über 50 Decibel) vor dem Spracherwerb,
d.h. im 1.—3. Lebensjahr, fällt die Lautsprache
vollständig aus. Das Kind bleibt stumm und muss
auf künstlichem Wege durch Lautieren und
Ablesen die Sprache erlernen.

Teilweiser Hörverlust (Hörverminderung
durchschnittlich unter 50 Decibel) bedeutet
Schwerhörigkeit. Mundart wird verstanden und gesprochen,

oft aber fehlerhaft.
Schwachsinn kann ebenfalls zu teilweiser oder

völliger Sprachlosigkeit führen (idiotische Taubheit).

Schwache Begabung bedingt oft fehlerhaftes
Sprechen und mangelhafte Sprache.

Hörstumme Kinder können hören, sprechen aber
nicht. Hörstummheit ist oft mit schwacher
Begabung verbunden.

Die Uebergänge von der einen zur andern
Gruppe sind fliessend und Grenzfälle nicht leicht
abzuklären. Nur längere Beobachtung führt zu
richtiger Beurteilung. Vor dem 6. Lebensjahr ist
eine genaue Hörprüfung sehr schwierig. Trotzdem
sollte sie schon beim drei- und vierjährigen Kind
regelmässig mittels neuer Hörprüfungsmethoden
versucht werden.

2. Grundsätzlich soll das gehörgeschädigte Kind
immer da geschult werden, wo es sprachlich und
geistig am besten gefördert werden kann. Eine
Trennung nach Begabung ist dabei unerlässlich. So
wird z. B. ein schwachbegabtes, schwerhöriges
Kind in einer Schule für normalbegabte
Taubstumme nicht mehr mitkommen und erst noch
Gefahr laufen, seine Mundart zu verlieren.

3. Als Schulungsmöglichkeiten stehen zur
Verfügung:

für praktisch Totaltaube und hörrestige Taube
(Schall, eventuell Vokalgehör am Ohr, aber keine
Mundart)

Kindergarten der Taubstummenanstalt Zürich
zur Abklärung,

Schule der Taubstummenanstalt Zürich für
normalbegabte Kinder,
Anstalt Riehen, Wabern und Neu St. Johann
für schwächerbegabte, taubstumme Kinder;

für gutbegabte schwerhörige Kinder
die schweizerische Schwerhörigenschule
Landenhof, Aarau, und die heilpädagogischen
Sonderklassen in Zürich;

für Schwachbegabte schwerhörige Kinder
die Anstalten Riehen und Neu St. Johann und
die heilpädagogischen Sonderklassen in Zürich.
4. Für die Beratung stehen zur Verfügung:

ärztlich: die Ohrenklinik Zürich,
schulisch: Schwerhörigenfürsorge Zürich,

Taubstummenfürsorge Zürich,
Kantonale Taubstummenanstalt Zürich,
Pro Infirmis-Stellen,
Jugendsekretariate und Jugendämter.

Die Eltern taubstummer Kleinkinder finden Rat
und Anleitung zur Betreuung ihrer Kinder im
Kindergarten der kantonalen Taubstummenanstalt
Zürich (Merkblatt).

5. Gehörgeschädigte Kinder sollten unbedingt
so frühzeitig als möglich, d. h. schon im Alter von
etwa 3—4 Jahren spezialärztlich untersucht werden.

Eventuell noch vorhandene Hörreste sollten
In einer für solche Prüfungen eingerichteten
Ohrenklinik im Verlaufe eines kurzen Aufenthaltes

abgeklärt und in ihrem Ausmass bestimmt
werden, damit sie für die Sprachschulung dienstbar

gemacht werden können. Taubstumme Kinder
sollen von etwa vier Jahren an einem
Sonderkindergarten zugeführt werden.

Normalbegabte, gehörgeschädigte Kinder können,

wenn richtig geschult, ohne weiteres einen
Beruf erlernen.

Zürich, den 20. September 1955.

Der Direktor
der kantonalen Taubstummenanstalt Zürich

Was ist aus ihnen geworden

Diese Frage interessiert einen jeden Heimleiter,
der sich mit Jugendlichen zu befassen hat. Sie ist auch
das Leitmotiv einer Betrachtung, die das Schweiz.
Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse ihrem
Sammlungsprospekt vorausstellt. Die darin aufgeführten

Biographien von Vagantenkindern zeigen mit aller
Deutlichkeit, was für ein Segen gutgeleitete Jugendheime

und Anstalten für die Oeffentlichkeit sind. Im
übrigen enthalten die «Mitteilungen» einige Gedankengänge,

die unseren Lesern nicht vorenthalten seien.

Wir verfolgen, soweit uns das möglich ist, die
Entwicklung unserer Ehemaligen auch dann noch, wenn
sie schon längst aus unserer Fürsorge entlassen sind.
Die Besten von ihnen kommen spontan bei uns vorbei,

wenn sie der Weg nach Zürich führt. Andere
treffen wir da und dort. Vielen aber müssen wir von
Zeit zu Zeit nachfragen und erleben dann oft die
grössten Ueberraschungen, einmal in gutem, oft aber
auch in betrübendem Sinne.
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Es ist stets ein gewagtes Unternehmen, die Erfolgsstatistik

erzieherischer Bemühungen aufzustellen. Wir
sind uns der bloss bedingten Gültigkeit auch unserer
Angaben durchaus bewusst, ist doch ein endgültiges
Urteil über den Lebenslauf eines Menschen kaum vor
der Sterbestunde erlaubt. Immer wieder erleben wir
auch bei unsern «Ehemaligen» unerwartete Wenden.
Der eine hält sich gut bis ins Mannesalter, um dann
plötzlich in die grössten Schwierigkeiten zu geraten;
der andere, auf den man keine Hoffnungen mehr setzte,
findet sich mit 25 Jahren oder noch später doch noch
zurecht.

Zur Fixierung des Standpunktes gehört dann auch
die Frage, nach welchem Gesichtspunkt man den
Erfolg der Nacherziehung beurteilt. Selbstverständlich
sind auch für unser Hilfswerk die allgemein anerkannten

Zwecke der Erziehung massgebend. Im Mittelpunkt
unserer Bestrebungen steht aber die Sesshaftmachung
unserer Zöglinge. Unsere Hauptaufgabe ist es, dafür
zu sorgen, dass sie nicht mehr herumfahren, betteln
und hausieren, sondern dass sie irgendeine nützliche,
wenn auch noch so bescheidene Arbeit verrichten und
irgendwo sesshaft sind. Handelt es sich um geistig
defekte Leute, welche infolge von hochgradigem
Schwachsinn oder Geisteskrankheit für die Verwahrlosung

derart anfällig sind, dass sie ständig beschützt
werden müssen, so bleibt nichts anderes übrig als die
Versorgung in einer passenden Anstalt.

TONGERÄTE
für Unterricht Blinder

Die Bedeutung der modernen Tongeräte für die
Blindenbildung ist schon längst bekannt. Eine Aktion
zur Beschaffung von Radio-Hörgeräten für Blinde und
die vor einigen Jahren von C. Helbling gegründete
«Blindenbücherei in Tonaufnahmen» haben den Beweis
dafür geleistet, dass die Entwicklung nach dieser Richtung

tendiert. Eine Anzahl Blinde haben ausser
Radioapparaten auch Tonbandgeräte zu ihrer Verfügung,
zum Teil in Anstalten, zum Teil privat. Damit werden
die tontechnischen Hilfsmittel in wirkungsvoller Weise
in den Dienst der Sehbehinderten gestellt. Die
Anwendungsmöglichkeit und Auswirkung ist praktisch
unbegrenzt. Es handelt sich wohl nur noch darum,
die Bedienung der Apparate so einzurichten, dass
Blinde ohne die Hilfe Sehender die Geräte bedienen
können. Es wäre denkbar, durch dieses Mittel
Fernunterricht zu betreiben und auch gesprochene
Zeitschriften unter den Blinden zu verbreiten. Wie man
weiss, existiert bereits seit Neujahr eine Punktschrift-
Ausgabe der Zeitschrift «Das Beste aus Reader's
Digest», die unentgeltlich an Blinde abgegeben wird.
Diese Blinden-Ausgabe erscheint monatlich wie die
gedruckte Zeitschrift. Wie die «Vereinigung der Blin-
denfreunde von 1860» in Berlin, die Herausgeberin der
Punktschriftausgabe, mitteilt, ist die Auflage immer
noch im Steigen begriffen. Da aber besonders die jüngere

Generation der Blinden und auch viele Kriegsblinde

die Punktschrift gar nicht mehr erlernen,
sondern auf Tonbandgeräte umstellen, wäre es wünschenswert,

ausser der Braille-Ausgabe auch eine Tonbandausgabe

dieser begehrten Literatur zur Verfügung zu
haben. Dasselbe wäre von zahlreichen Publikationen
zu sagen, die zu den Grundlagen des Bildungsgutes
gehören.

VORSTAND DES VSA

Verhandlungen an der Sitzung
vom 10. Okt. 1955 in der Kantonalen Beobachtungs¬

station Rüfenach (Aargau)

Der neue Präsident, A. Schneider, Basel, begrüsst
die vollzählig anwesenden Mitglieder des Vorstandes
und dankt nochmals für das Vertrauen, das ihm der
V.S.A. durch seine Wahl zum Präsidenten bekundet
hatte. Das Protokoll vom 6. 7.1955 wurde abgenommen
und dankend genehmigt. — Als Vizepräsident des Vereins

wurde G. Bächler, Uetikon, gewählt. Für den
verstorbenen A. Joss übernimmt die Funktionen als
Sekretär H. Baer, Mauren. Es wurden die Tätigkeit und
die Kompetenzen der Subkommissionen festgelegt.
Betreffend das Fachblatt stehen einige Fragen offen, die
der Abklärung bedürfen und erst durch eine
vorgängige Sitzung der Fachblattkommission nachträglich
im Vorstande erledigt werden können. Der Quästor
legt einen Vertrag über Rechtsschutz vor, den er sich
von einer Gesellschaft ausarbeiten liess. Man findet
aber die jährliche Prämie sehr hoch. Mit der Gesellschaft

soll vorerst nochmals verhandelt werden. — Der
Quästor orientiert über das Ergebnis der Raha. Die
Rechnung konnte wieder ohne Rückschlag abgeschlossen

werden. H. Baer legt die Abrechnung der VSA-
Tagung in Zürich vor. Sie weist trotz dem Beitrag
der Raha (Fr. 900.—) noch Mehr-Ausgaben im Betrage
von Fr. 879.— auf. — Als Tagungsort für die nächste
Tagung wurde Herisau vorgeschlagen. Ueber diesen
Vorschlag wird aber erst noch in den Kantonalverbänden

diskutiert werden müssen. H. Baer, Mauren

Der Redaktor

bittet um Mitarbeit

Wir haben die Absicht, das Fachblatt so auszugestalten,

dass es zu einem Spiegel des Heim- und
Anstaltslebens, zu einer Stätte des Gedankenaustausches
über die damit verbundenen Probleme und zugleich
zu einem Ratgeber für alle Leser wird. Mancher
Anstaltsvater, manche Mutter denkt etwa beim Durchlesen

eines Berichtes: «Dazu könnte ich auch etwas
beitragen». In einem solchen Fall greift man am
besten nach Papier und Tinte und schreibt seine
Eindrücke oder Ueberlegungen nieder. Der Redaktor hat
nur einen Wunsch: Die Einsendungen seien kurz,
einfach und klar. Wenn sie zu lang sind, kürzt er sie
schon!

Das Leben in einem Heim wiederzugeben, dazu
kann auch das Bild dienen. Mehrmals wurden
Momentaufnahmen aus dem bunten Leben einzelner
Erziehungsheime wiedergegeben, auch auf der Titelseite.
Photographien dieser Art erbitten wir, wenn möglich
mit dem Negativ, zur Einsichtnahme. Für brauchbare
Sujets wird ein kleines Honorar ausgerichtet.

Postadresse der Redaktion: Dr. H. R. Schmid, Postfach

274, Zürich 27.
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